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32. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbe zirk Düs-
seldorf aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsger ichts Müns-
ter vom 10. Juli 2003 Az.: 20 A 4257/99 - Teil A - 
 
Genehmigung gemäß § 20 Abs. 7 Landesplanungsgesetz 
Bericht der Bezirksregierung Düsseldorf vom 15. Juli 2004, 
Az.: 61.52.01.32 
 
 
 
Mit Bericht vom 15. Juli 2004 hat die Bezirksregierung Düsseldorf die 
vom Regionalrat am 8. Juli 2004 aufgestellte oben genannte Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf aufgrund des 
Urteils des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 10. Juli 2003, Az.: 
20 A 4257/99 – Teil A – zur Genehmigung vorgelegt.  
 
Gemäß § 20 Abs. 7 Landesplanungsgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 6. Mai 2005 (GV. NRW. Seite 430) genehmige ich 
im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen Landesministerien  
(Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, Ministerium für Städtebau und 
Wohnen, Kultur und Sport, Ministerium für Umwelt und Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz) oben genannte Änderung des 
Regionalplanes. 
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Seite 2 Ich weise darauf hin, dass die zurzeit noch geltenden landesplaneri-

schen Vorgaben eine 25-jährige Sicherung für nichtenergetische Roh-
stoffe vorsehen und ein Abweichen davon, d. h. eine Hinnahme des 
auf etwa 16 – 17 Jahre verkürzten Sicherungszeitraumes, als vorläufig 
anzusehen ist und es einer zeitlichen bzw. räumlichen Auffüllung be-
darf.  
 
Mit der 32. Änderung – Verfahrensteil „B“ – des Regionalplanes für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf und parallel laufenden bzw. nachfolgen-
den weiteren Änderungsverfahren sind erste entsprechende Schritte 
eingeleitet worden, denen ein schlüssiges Gesamtkonzept zur langfris-
tigen Rohstoffsicherung für Locker- und Festgesteine im Regierungs-
bezirk Düsseldorf zugrunde zu legen ist. Ich gehe davon aus, dass der 
Verfahrensteil „B" der 32. Änderung nunmehr zügig weitergeführt wird.  
 
Die Bekanntmachung der Genehmigung im Gesetz- und Verordnungs-
blatt des Landes Nordrhein-Westfalen habe ich veranlasst. Ich bitte um 
Übersendung eines Exemplars zur Auslegung gemäß § 21 Satz 2 Lan-
desplanungsgesetz. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(Dieter Krell) 
 
 
 
 
 


